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Die Aufnahme der Dissertation in die
Schriftenreihe der Europäischen Akade-
mie Bozen „Bereich Minderheiten und
Autonomien“ steht für den politischen
Zugang des Autors dieser Dissertation,
die im Dezember 2014 am Fachbereich
Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt eingereicht
worden ist, zum Thema (S. 7). Abchasen
gelten als Minderheit Georgiens (S. 240)
und Autonomie als der Status, den Geor-
gien maximal Abchasien im Falle einer
Vereinigung gewähren möchte (S. 219 f).
Die Realität steht dem diametral gegen-
über. Abchasien hat sich angesichts eines
im Zuge der Unabhängigwerdung der
Georgischen Sozialistischen Sowjetrepu-
blik (GSSR) von georgischer nationalis-
tischer Seite vom Zaun gebrochenen be-
waffneten Konflikts mit tatkräftiger rus-
sischer Hilfe für unabhängig erklärt und
ist als Konsequenz des fehlgeschlagenen
militärischen Abenteuers des damaligen
georgischen Präsidenten Saakaschwili seit
2008 als unabhängiger Staat von der Rus-
sischen Föderation (RF) und einigen we-
nigen anderen Staaten anerkannt worden.
Seit 2014 existiert ein Bündnisvertrag mit
der RF.

Bis heute herrscht um die Gescheh-
nisse des August 2008 ein Verwirrspiel
aller Beteiligten. Doch lässt selbst ein
Untersuchungsbericht der EU keinen
Zweifel daran, dass Georgien die kriege-
rischen Auseinandersetzungen begann (so

auch der Autor mit den relevanten Zitaten
auf S 150). Zu den Opferzahlen gibt es
einander widersprechende Angaben von
allen Seiten. Im Minimum aber scheinen
48 russische Soldaten, die meisten davon
Angehörige der sogenannten GUS (tat-
sächlich aber Russischen) Friedensstif-
tenden Truppen zwischen Südossetien
und Georgien, durch georgischen Artille-
riebeschuss umgekommen zu sein. Dass
der Autor dies als „lokal eingegrenztes
Ereignis im August 2008“ allein schon im
Vorwort bezeichnet (S 20; allerdings
deutlich relativiert als „August-Tragödie“
und Südossetien-Krieg auf S 141 ff), be-
deutet nichts Gutes für den weiteren Ver-
lauf der Lektüre. Auch, dass die Mehr-
zahl der Osseten außerhalb Südossetiens
im Gebiet unter georgischer Kontrolle le-
ben, ist schlichtweg eine Fehlinformation
(S 20 mit Berufung auf Thomas Goltz,
dem offensichtlichen Urheber dieses Irr-
tums). Mein Lokalaugenschein im Auf-
trag der OSZE in den Jahren 1993- 1995
zeigte mir, dass die Häuser ehemaliger
ossetischer Dörfer außerhalb Südosseti-
ens, beispielsweise in der bergigen Ge-
gend rund um Bakuriani menschenleer
und die Fenster bestenfalls zugenagelt
waren. Ihre ehemaligen Bewohner findet
man heute als Flüchtlinge in Russland,
zum überwiegenden Teil in Nordossetien-
Alanien. Die Schergen des ersten georgi-
schen Präsidenten nach der Ausrufung der
Unabhängigkeit Georgiens am 9. April
1991, Swiad Gamsachurdia, waren be-
waffnet mit Äxten, Sensen und Mistga-
beln von ossetischem Dorf zu osseti-
schem Dorf gezogen und gaben den Be-
wohnern maximal wenige Stunden, um
ihr nötigstes Hab und Gut zu nehmen und
zu fliehen. Die Rückkehr der Bewohner –
von wenigen Ausnahmen abgesehen –
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fand nach meinem Informationsstand vor
2008 nicht statt und ist gerade nach den
Ereignissen von 2008 ohne vorherige Lö-
sung der Konflikte und Sicherheitsgaran-
tien von dritter Seite undenkbar.

Den Bogen einer anti-russischen
Grundhaltung, den das Vorwort eröffnet,
schließt das Nachwort, in dem der Autor
eine Parallele zwischen dem Beitritt der
Krim zur RF (vom Autor im Gegensatz
zu meiner Ansicht, aber ohne weitere Be-
gründung als „völkerrechtswidrige Anne-
xion“ qualifiziert (S. 346)) und diesen
Vorgang mit Ausnahme der „formelle(n)
Annektierung“ auf eine Stufe mit der
„Anerkennung der de facto Staatlichkeit
Abchasiens“ stellt (S. 347). Abgesehen
davon, dass Russland Abchasien als Staat
und nicht als de facto Staat anerkannt hat,
reiht sich der Autor bedauerlicherweise in
die Reihe derjenigen, die zur Wiederge-
burt einer Kalte-Krieg-Rhetorik im Um-
gang mit Russland außerhalb Russlands
beitragen. Wenn Russland als „partei-
ischer Vermittler“ bezeichnet wird
(S. 25), so wäre das gleiche Attribut den
sogenannten „Freunden Georgiens“, dar-
unter die USA, Deutschland und Frank-
reich, zuzuschreiben. Wie Russland ver-
suchen sie Georgien auf ihre Seite zu zie-
hen, an die EU heranzuführen und in die
NATO zu integrieren. Das Dilemma für
Georgien, Abchasien und Südossetien
besteht darin, dass alle vermeintlichen
Vermittler, sieht man von der OSZE und
den Vereinten Nationen ab, in denen die
betreffenden Staaten allerdings auch in
entgegengesetzte Richtungen ziehen, ei-
gene politische Interessen verfolgen und
diesen die Konflikte, deren Ursachen und
deren Lösung unterordnen. Es wäre
schön, könnte sich eine Arbeit, die sich
ein „normatives Ziel“ setzt (S. 25), diesen
Einflüssen entziehen. Wenn aber dieses
„normative Ziel“ heißt, „ein positives
Transformationsszenario für diesen Kon-

flikt zu entwerfen“, dann begleiten den
Leser von Beginn der Studie an Zweifel
an ihrer Solidität als rechtswissenschaft-
liche Arbeit.

Russland ist nicht, wie der Autor
meint, durch die Anerkennung Abchasi-
ens „definitiv Konfliktpartei“ geworden
(S. 33), sondern durch den Angriff Geor-
giens auf russische Truppen. Jedem, der
wusste, wie nahe sich das Hauptquartier
der (GUS), letztlich aber Russischen
Friedensstiftenden Truppen zur Stadt-
mauer der südossetischen Hauptstadt
Cchinvali (ins Englische als Tskhinval/i
transliteriert und so meist gebräuchlich)
befindet, musste klar sein, dass ein Artil-
leriebeschuss dieser Stadt Opfer auf rus-
sischer Seite hervorrufen musste. Dass es
daher seit 2008 nicht mehr nur darum
geht, Konflikte zwischen Georgiern und
Abchasen, beziehungsweise Georgiern
und Südosseten unter Beteiligung mehr
oder weniger interessierter oder invol-
vierter Dritter zu lösen, sondern einen
militärischen Konflikt zwischen Russland
und Georgien ungeschehen zu machen,
veränderte das Szenario und die Rolle al-
ler unterschiedlich Beteiligten entschei-
dend. Kommt Georgien mit Russland
nicht ins Reine, sind alle Überlegungen,
von wem immer, das Papier nicht wert,
auf dem sie geschrieben sind. Der direkte
Konflikt zwischen Georgien und Russ-
land ist im Wege von primär Südossetien
(militärischer Angriff durch Georgien)
und deutlich sekundär Abchasien, näm-
lich durch militärische Besetzung des
Kodori-Tales im Juli 2006 und anschlie-
ßende unverhohlene Drohungen des ge-
orgischen Präsidenten Saakaschwili, das
strategisch günstig gelegene Tal zum
Ausgangspunkt der militärischen Rücke-
reroberung von ganz Abchasien zu ma-
chen, zustande gekommen. Diese Dro-
hungen mit militärischer Gewalt bedeu-
teten eine Gefährdung der UN-Soldaten
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in Abchasien (UNOMIG), darunter auch
russischer Soldaten und Polizisten und
zugleich der (GUS), letztlich aber Russi-
schen Friedensstiftenden Truppen in Ab-
chasien, die dort parallel zu UNOMIG
tätig waren (zu UNOMIG und Russischen
Friedensstiftenden Truppen: S. 102 f; zur
militärischen Besetzung des Kodori-
Tales: S. 133 f.). Dazu gesellten sich in
der Folge weitere direkte Drohungen ge-
gen russische Staatsbürger (S. 137).

Dem Autor ist zugute zu halten, dass
er die Rolle, die Russland im Abchasien-
krieg 1992/1993 selbst spielte, durchaus
treffend darstellt (S. 76-80). Auch an der
Darstellung des Kriegsverlaufs selbst
(S. 65-76) ist, vorbehaltlich den Ergeb-
nissen einer unabhängigen Historiker-
kommission, die schon lange hätte arbei-
ten sollen, nach dem derzeitigen Wis-
sensstand nichts auszusetzen. Die fatale
Rolle, die Präsident Gamsachurdia und
seine nationalistische Bewegung auch in
Bezug auf Abchasien spielte, kommt in
den Seiten davor allerdings deutlich zu
kurz (S. 53-56). Zur rechtlichen Einord-
nung des Krieges ist Harzls Schlussfol-
gerungen auf dem Boden des Nicaragua-
Urteils des IGH zuzustimmen. Russland
hatte keine effektive Kontrolle über die
Abchasen (S. 84). Die Aussagekraft der
Tadic- Entscheidung des Jugoslawientri-
bunals wird allerdings deutlich überhöht,
wenngleich die Berufung auf dieses Ur-
teil in der Argumentation zur Rolle Russ-
lands den Autor – und insoweit ist ihm
zuzustimmen – auch nicht zu einer Ver-
antwortlichkeit Russlands für die Vertrei-
bung georgischer Bewohner durch die
Abchasen führt (S. 87).

Dass sich die zaghafte Annäherung
der Konfliktparteien zur Akzeptanz eines
gemeinsamen „Unionsstaates“ – das war
der gemeinsame Nenner, auf den man
sich für die Konzeption eines gemeinsa-
men Staates in den Grenzen der Georgi-

schen SSR in der ersten Hälfte der 1990er
Jahre gesprächsweise verständigen konn-
te (S. 98-105, S. 217 f., so auch noch an-
satzweise erkenntlich in den Basic Prin-
ciples of the Division of Competences
between Tbilisi and Sukhumi vom Juli
2002 auf UN Seite, S. 116), abrupt abriss,
lag nicht am Auftauchen Putins als russi-
scher Präsident 1999 (S. 107 und 113 f.),
sondern am Paradigmenwechsel, den EU
und NATO sowie deren Mitglieder her-
vorriefen. Sie traten an der Seite der ge-
orgischen Regierung auf den Plan (vom
Autor auf S. 127 Ursache und Wirkung
verkehrt; zum Einstieg und Wirken der
EU: S. 306-338) und verschoben damit
das Gewicht der Konfliktparteien und
verringerten die Bereitschaft der georgi-
schen Staatsführung, Kompromisse ein-
zugehen. Bis dahin mussten die Konflikte
gelöst werden, bevor Investitionen vom
Ausland in die Wirtschaft Georgiens flos-
sen. Die rapide voranschreitende Verar-
mung Georgiens, Abchasiens und Südos-
setiens erzeugte einen Verhandlungsdruck
auf allen Seiten. Ab dann wurde in Geor-
gien im Gegenzug zur Annäherung an die
EU und NATO investiert, ohne dass die
Konflikte gelöst worden waren. Dies ver-
ringerte den Verhandlungsdruck auf ge-
orgischer Regierungsseite markant und
die Perspektive, in den Schutzschild der
NATO zu geraten, beziehungsweise die
Fehleinschätzung, sich dort schon zu be-
finden, verleitete die georgische Seite –
auch vom Autor so gesehen – zu den mi-
litärischen Abenteuern der Jahre 2006
und 2008 (S. 133).

Advokatorisch im Sinne einer gegen
Russland Partei ergreifenden EU müssen
leider die Ausführungen des Autors zu
den rechtlichen Verantwortlichkeiten der
Akteure genannt werden (S. 153-164).
Harter Kern wäre: Georgien hat seine
Verpflichtung aus dem Abkommen von
Sotschi 1992, den Konflikt mit Südosse-
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tien ausschließlich mit friedlichen Mitteln
zu lösen, verletzt. Georgien hat im Zuge
dessen Russische Friedensstiftende Sol-
daten getötet und verletzt und dabei Ge-
walt in einem Ausmaß angewendet, dass
von einem international bewaffneten
Konflikt zu sprechen ist. Inwieweit Russ-
lands militärische Gegenmaßnahmen
überschießend waren, ist anhand der
maßgeblichen Genfer Konventionen 1949
und des 1. Zusatzprotokolls 1977 zu be-
urteilen. Diese Analyse unterbleibt beim
Autor. Anstatt dessen wird über Interven-
tionsverbot, Völkermord, Ausübung des
Selbstverteidigungsrechts und die Re-
sponsibility to Protect räsonniert. Auf das
völkerrechtliche Konfliktsrecht besinnt
sich der Autor nur in anderem Kontext,
insbesondere bei der Behandlung der Fra-
ge, ob Russland als Besatzungsmacht
qualifiziert werden kann (S. 230-232).

Mit deutlich weniger Worten, als vom
Autor gewählt, und ohne Primordialis-
mus, Konstruktivismus und Instrumenta-
lismus so breit zu diskutieren (S. 165-202),
kann man Harzls Schlussfolgerung zu-
stimmen, dass es sich bei der gerade aus der
Sowjetunion  unabhängig  gewordenen
ehemaligen Georgischen SSR um eine sta-
te-nation und nicht um einen nation-state
handelte (S. 202). Im Grunde entstand aber
überhaupt kein Staat Georgien, sondern
scheiterte eine sich in Tiflis etablierende
neue Elite daran, ihre effektive Regierung
und Staatsgewalt auf das gesamte Territo-
rium der ehemaligen Sowjetrepublik aus-
zudehnen. Als sie dies gewaltsam in Bezug
auf Abchasien und Südossetien versuchte,
traten ihr die dort herrschenden Eliten ef-
fektiv  entgegen.  Ein  Georgien  in  den
Grenzen der früheren Georgischen So-
wjetrepublik hat es effektiv seit 1991 nicht
gegeben. In den ersten Jahren gab es auch
keine georgische Staatsgewalt über Adz-
harien (im Gang der Untersuchung viel zu
spät und nicht umfassend diskutiert auf

S. 223-229). Harzl spricht einen entschei-
denden Faktor nicht an, dass nämlich die
unterschwellig seit Einordnung Abchasi-
ens und Südossetiens in die Georgische
SSR schlummernde Rivalität dieser Völ-
ker über die lingua franca der russischen
Sprache und über das Leitprinzip des de-
mokratischen Zentralismus der KPdSU
überdeckt wurde. Mit dem Ende der Sow-
jetunion und der Einführung der georgi-
schen Staatssprache fielen beide Klam-
mern weg (erst auf S. 244 sieht der Autor,
dass immer noch nur ein Drittel der Ange-
hörigen ethnischer Minderheiten in Geor-
gien die georgische Sprache beherrschen,
und die daraus resultierenden Probleme,
beispielsweise im Bildungswesen). Die
neue politische Elite in Georgien definier-
te sich nationalistisch und musste damit
dort auf Widerstand stoßen, wo die russi-
sche Staatssprache und die Macht der
KPdSU Völker zusammen gehalten hatte,
deren Sprachen wechselseitig unverständ-
lich und deren Eliten nach Moskau und
nicht nach Tiflis orientiert waren. Anstatt
Kompromisse einzugehen und behutsam
ein neues multinationales Zentrum Tiflis
zu bilden, wurden Tiflis und die georgi-
sche Staatssprache mit Gewalt oktroyiert.
Harzl hat zwar Recht, dass es sich beim
georgisch-abchasischen – und dasselbe
könnte man für den georgisch-südosseti-
schen Konflikt sagen – nur bedingt um
einen ethnischen Konflikt handelt (S. 211).
Seine elitentheoretischen Aussagen be-
dürften jedoch deutlicher Verfeinerung.

Bedenkt man die Verhandlungen der
1990er Jahre, so wäre auch ohne den mi-
litärischen Georgisch-Russischen Kon-
flikt 2008 die Initiative des damaligen
deutschen Außenministers Steinmeier
(S. 212 f.) zum Scheitern verurteilt gewe-
sen. Seit dem 12. August 2008 besteht ein
Waffenstillstandsabkommen zwischen
der RF und Georgien, ergänzt um ein
Nachfolgeabkommen von September
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2008 (S. 147 f.). Abchasien und Südosse-
tien sind damit zu einer Randfrage ge-
worden, entscheidend ist das Verhältnis
Russlands zu Georgien. In den Mittel-
punkt ist die Frage der NATO-Mitglied-
schaft Georgiens gerückt. Wird Georgien
in die NATO aufgenommen, ändert sich
das militärische Kräfteverhältnis zweier
Staaten, die sich miteinander immer noch
im Kriegszustand befinden. Allein aus
militärischer Räson schon wird man nicht
erwarten können, dass Russland dies ta-
tenlos hinnehmen wird. Georgien hat sich
selbst zuzuschreiben, dass alles, was
Harzl ab S 217 überlegt, den Grund- und
die beiden Nebenkonflikte nicht mehr lö-
sen kann. Heute geht es um eine völker-
rechtliche Garantie der NATO und Geor-
giens gegenüber Russland, dass Georgien
der NATO nicht beitreten und die NATO
Georgien nicht aufnehmen wird. Ist dies
gegeben, rückt ein Friedensvertrag in
Reichweite. Erfolgt dies nicht oder ent-
scheidet man sich für das Gegenteil, be-
lässt man Russland im Grunde keine an-
dere als eine militärische Option (So vor
kurzem in klaren Worten vom russischen
Ministerpräsidenten auch angesprochen).
Sollte sich die EU zu einem „engagement
without recognition“ in Abchasien und
Südossetien entschließen, wie vom Autor
empfohlen (S. 338-345), so mag dies ei-
nige Aspekte mildern und im besten Fall
unter Präsident Saakaschwili abgebroche-
ne Brücken wieder aufbauen helfen. Lö-
sen lassen sich die Konflikte so nicht. Der
EU steht ihre inhärente Verbindung mit
der NATO im Wege.

Michael Geistlinger

Lennart Bültermann, Das Völkerrecht
als Mittel zur Lösung ethnischer Kon-
flikte: Eine Untersuchung anhand von
Georgien und den De-facto-Staaten
Abchasien und Südossetien, Nomos,
Baden-Baden 2017, 206 Seiten,
ISBN 978-3-8487-3772-7

Es ist als ein äußerst ermutigendes Zei-
chen zu werten, dass die diversen Proble-
me der politisch bewegten sowie kulturell
hochspannenden und zugleich heteroge-
nen Region des (Süd-)Kaukasus mehr und
mehr von der Rechtswissenschaft ent-
deckt werden. Das zunehmende Rekla-
mieren dieser Region durch die Rechts-
wissenschaft ist nicht nur vor dem Hin-
tergrund seiner vielfältigen regionalen
Problemstellungen völker-, staats- sowie
europarechtlicher Natur zu erklären und
zu begrüßen; diese verstärkte Aufmerk-
samkeit schließt auch Schritt für Schritt
jene Lücken, welche im Verhältnis zur
wissenschaftlichen Beachtung einer geo-
politisch vergleichbaren europäischen
Nachbarschaftsregion – dem Westbal-
kan – entstanden sind.1

Und auch ein weiterer Gesichtspunkt
darf in diesem Kontext nicht vernachläs-
sigt werden: Bislang ist die Region des
(Süd-)Kaukasus meistens von den Poli-

1 Gerade die staats- und völkerrechtliche bzw.
rechtsvergleichende Erfassung der diversen
sich aus den Jugoslawien-Kriegen der
1990er Jahre ergebenen Fragestellungen hat
eine verhältnismäßig frühe wissenschaftli-
che Bearbeitung erfahren. Pionierarbeit leis-
teten hier u. a. Joseph Marko (siehe z. B.
Joseph Marko (Hrsg.), Gordischer Knoten
Kosovo/a: Durschlagen oder Entwirren?
Völkerrechtliche, rechtsvergleichende und
politikwissenschaftliche Analysen und Per-
spektiven zum jüngsten Balkankonflikt,
Baden-Baden 1999, oder Peter Radan (siehe
z. B. Peter Radan, The Break-up of Yugos-
lavia and International Law, London/New
York 2002).
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tik- bzw. Regionalwissenschaften (vulgo
„area studies“) im deutsch- und englisch-
sprachigen Raum beherrscht worden.2
Dies hat – zumindest manchmal – auch
eine durchwachsene wissenschaftliche
Blütenlese hervorgebracht, der der Vor-
wurf des Methodensynkretismus oder
einer politisierten Meinungsveröffentli-
chung nicht immer erspart werden kann.3
Schon alleine in diesem konkreten Zu-
sammenhang ist die Monographie „Das
Völkerrecht als Mittel zur Lösung ethni-
scher Konflikte“, in welchem der Autor
Lennart Bültermann auf die von Georgien
abgespaltenen de facto Staaten eingeht,
eine willkommene Bereicherung für den
rechtswissenschaftlich interessierten Le-
serkreis.

Doch geht dieses Buch über den Be-
reich der völkerrechtlichen Verortung der
Territorialkonflikte um Abchasien und
Südossetien hinaus: Der Autor über-
nimmt in seinem Grundansatz zur Unter-
suchung der gegenständlichen Problema-
tik einen expliziten und auch so explizit
benannten Zugang, der hermeneutische
Analyse mit empirischer Forschung ver-
knüpft (S. 17). So wird der Leser – und
das ist ausdrücklich zu begrüßen – gleich
von Beginn der Lektüre darauf aufmerk-

2 Auch hier sind wichtige Ausnahmen zu
nennen. Siehe z. B.: Tim Potier, Conflict in
Nagorno-Karabakh, Abkhazia and South
Ossetia: A Legal Appraisal, The Hague/
London/Boston 2001. Oder auch: Heiko
Krüger, Kosovo, Abchasien, Südossetien
und das internationale Sezessionsrecht, Ber-
lin 2009.

3 Siehe als zu kritisierendes Beispiel in die-
sem Kontext das Buch „A Little War“ von
Ronald D. Asmus, dem nicht nur ein ver-
antwortungslos vereinfachender Zugang,
sondern ein schier manichäisches Weltbild
von „Gut vs. Böse“ zugrunde liegt. Siehe:
Ronald D. Asmus, A Little War that shook
the world. Georgia, Russia, and the future
of the West, New York 2010.

sam gemacht, dass er ein Ticket für eine
wissenschaftliche Reise gelöst hat, in der
verschiedene Perspektiven auf eine Fra-
gestellung hin diskutiert werden, bei der
insbesondere die Untersuchung der Ef-
fektivität normativer Quellen des Völker-
rechts im Vordergrund steht. Diese Un-
tersuchungsmethode bereitet schon allei-
ne insoweit einen Erkenntnismehrwert, da
die verschiedensten Repositorien des
Völkerrechts – seien es völkervertragliche
Diskriminierungsverbote oder das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker – rein ab-
strakt und ohne Blick auf Erkenntnisse
der Konfliktforschung bzw. ohne
(selbst-)kritische Innenansicht auf ihre
Wirkungsweise der ihnen innewohnenden
Logik kaum gänzlich bzw. befriedigend
einer Ermittlung zugeführt werden kön-
nen.

Und genau dieser Aufgabe stellt sich
der Autor mit Bravour. So erläutert er in
wirklich gelungen strukturierter Art und
Weise die verschiedenen völkerrechtli-
chen Dimensionen einer möglichen Lö-
sung ethnischer Konflikte, die sich so-
wohl innerhalb als auch außerhalb der je-
weiligen Staatsordnung vollziehen
könn(t)en. Folglich werden Lösungsmög-
lichkeiten bezüglich der Bereitstellung
innerstaatlicher Partizipationsrechte so-
wie „außerstaatlicher“ Instrumentarien
wie jenem der Sezession einer kritischen
völkerrechtlichen Würdigung zugeführt
(z. B. S. 32). Auch die rigorose Reflektion
über die jeweiligen rechtlichen Durchset-
zungsmöglichkeiten bereichert nicht nur
den grundsätzlichen Erkenntniswert, son-
dern verdeutlicht die überzeugende Struk-
tur der Arbeit. Zugleich geht hierbei Bül-
termann über die Grenze des rechtsdog-
matischen Bereichs hinaus und vergleicht
sozialpsychologische Theorien über eth-
nische Konflikte und untersucht dazu
spiegelbildlich jeweilige Lösungsstrate-
gien (S. 37-61).
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Dabei entsteht aber kein buntes bzw.
zusammenhangloses oder gar zusammen
gewürfeltes Willkürkonglomerat von
Recht und politischer Theorie. Diese Dis-
kussion führt zu konkreten Erkenntnis-
sen, die die rechtswissenschaftliche Dis-
kussion bereichern und der sich die
rechtswissenschaftliche Praxis nicht ver-
schließen darf. Spannend für den Leser ist
daher, dass Bültermann beide Dimensio-
nen – jene des ethnischen Konflikts und
jene des Völkerrechts – zusammenführt
und zum wahrscheinlich bedauerlichen
Ergebnis kommt, dass sowohl die Natur
ethnischer Konflikte als auch die Natur
des Völkerrechts und der konkreten Aus-
gestaltung von Völkerrechtsnormen und
der Erkenntnis selbiger, das Völkerrecht
als Abhilfe in seiner Effektivität entschei-
dend begrenzt (S. 189).

Der Autor macht aber zugleich klar,
dass dies nicht als eine die normative
Kraft des Völkerrechts relativierende
Apologie verstanden werden darf: So
werden auch nicht rechtsdogmatisch fest-
gelegte Anreize zur Beachtung des Völ-
kerrechts wie jene der Reputation (S. 82)
ins Treffen geführt, was gerade im Fall
Georgien relevant erscheint: Hat ja dieses
Land wie kaum eine andere postsowjeti-
sche Republik – die baltischen Republi-
ken freilich ausgenommen – lautstark um
Europäisierung gerungen, sei es hinsicht-
lich einer möglichen EU- oder gar einer
weniger möglichen NATO-Mitglied-
schaft. Bültermann verortet auch in der
Kritik des strukturellen Realismus der in-
ternationalen Beziehungen an der ver-
meintlichen „Schwäche“4 des Völker-
rechts insoweit etwas positives, da dies

4 Eine wunderbare weil vor allem kritische
Diskussion zu dieser Thematik kann nach-
gelesen werden bei: Paul Schiff Berman,
„Review Essay: ‚Seeing Beyond the Limits
of International Law‘, Jack L. Goldsmith and
Eric A. Posner, ‘The Limits of Internatio-

dazu geführt habe, dass sich auch in der
Völkerrechtswissenschaft ein Perspekti-
venwechsel vollzogen hat, der stärker
Recht als Prozess denn als Summe stati-
scher Normen sieht (S. 140).

Im zweiten Teil der Monographie
zeichnet der Autor die historischen und
politischen Hintergründe der Territorial-
konflikte in Georgien nach, wobei ein
tiefer Einblick in die Konfliktintensität
und die diametral entgegen gesetzten kol-
lektiven Narrative von Georgiern, Abcha-
sen und Osseten dem Leser eröffnet wer-
den. Dies geschieht aber nicht als Selbst-
zweck: Bültermann diskutiert diese für
das Grundverständnis der Konflikte not-
wendigen Fragestellungen mit Augen-
merk auf das sowjetische Nationalitäten-
recht, das wiederum selbige Narrative
angefeuert hat und zu einem Großteil
mitzuverantworten hatte, warum aus-
schließlich das Mittel der Sezession of-
fenbar eine derartige Faszination für Ab-
chasen und Osseten ausübte. Und auch
dies hat – so der Autor zu Recht – zur
Folge gehabt, dass das georgische Min-
derheitenrecht – Georgien ist selbst nach
dem Verlust dieser beiden Regionen ein
ethnisch heterogener Staat – von der
Angst der Mehrheitsbevölkerung vor den
politischen Forderungen der vielen Min-
derheiten geprägt ist (S. 186).

Quid multa? In einer abschließenden
argumentativen Zusammenführung sämt-
licher Diskussionspunkte urteilt der Au-
tor, dass die Natur des Völkerrechts und
die oftmals nicht zu leugnende Ambiva-
lenz gegenständlicher normativer Inhalte
sowie der Mangel an konkreten Anreizen
für Staaten zur Beachtung dieser Normen
die Lösungskapazität des Metarepositori-
ums „Völkerrecht“ entscheidend be-
grenzt. So schließt auch dieses Buch mit

nal Law’”, in: Texas Law Review 84|2006,
S. 1265-1306.
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einem Desideratum: Bültermann argu-
mentiert eindringlich, dass das For-
schungsfeld der Rechtswissenschaft – und
insbesondere jenes der Völkerrechtswis-
senschaft – breiter gesehen und interpre-
tiert werden soll. Der Autor nennt in die-
sem Kontext insbesondere den Bereich
der teleologischen Interpretation, die da-
bei zu einem für den Rechtsanwender an-
gemessenen Verständnis völkerrechtli-
cher Normen führen kann (S. 193).

Und vielleicht kann in diesem Kon-
text aus Rezensionsperspektive ein etwas
kritisches Moment eingebracht werden:
Völkerrecht basiert im Wesentlichen auf
Konsens zwischen den Völkerrechtssub-
jekten, die nach wie vor im Wesentlichen
von Staaten verkörpert werden. Das trifft
sowohl auf das Völkergewohnheitsrecht
wie auch auf das Völkervertragsrecht zu,
so sehr dies auch in einer rechtspoliti-
schen Betrachtungsweise in konkreten
problematischen Fällen wenig erfreulich
erscheinen mag. Dies erklärt auch, dass
es – auch wenn dies in den Fällen von
Kosovo über Abchasien bis zu Tsche-
tschenien oder gar Katalonien für einzel-
ne Betrachter unbefriedigend erscheint –
kein Recht auf Sezession gibt, welches
dem geltenden Völkerrecht entnommen
werden kann.

Die Schaffung eines Sezessionsrechts
und der rechtlichen Modellierung eines
solchen Prozesses über das Auslagern auf
Fragen der interdisziplinären Gerechtig-
keitsforschung (siehe S. 143) hilft dabei
insoweit nicht, da sämtliche Konturen der
Gerechtigkeitsdefinition immer auf meta-
physischen Prämissen beruhen. Wenn mit
dem „angemessenen Verständnis“ eine
solche außernormative Kraft gemeint ist,
geht eine Identifizierung des Sezessions-
rechts nur dann reibungslos, solange alle
Teilnehmer eine idente Definition von
Gerechtigkeit unterstützen. Schert nur
einer aus der Reihe, knirscht es erheblich

in diesem außernormativen Gerüst. Und
gerade die ethnisch motivierten Territori-
alkonflikte im Kaukasus sind von tiefsit-
zenden diametral entgegengesetzten kol-
lektiven Narrativen über Gerechtigkeit/
Ungerechtigkeit getragen. Dies konnte ja
der Autor selbst eindrucksvoll in seiner
Monographie nachweisen. So muss – un-
abhängig davon wie unbefriedigend dies
in einem konkreten Fall auch gesehen
wird – eine vielleicht weniger ambitio-
nierte Funktion von Völkerrecht genügen
und die Ambivalenz völkerrechtlicher
Normen als Quelle ihrer Akzeptabilität
angesehen werden.5

Dieser kleinen kritischen Note zum
Trotz: Bei Lennart Bültermanns Mono-
graphie „Das Völkerrecht als Mittel zur
Lösung ethnischer Konflikte“ handelt es
sich um ein äußerst empfehlenswerter
Werk zur völkerrechtlichen Verortung
von Territorialkonflikten, welches in viel-
facher Weise die Völkerrechtswissen-
schaft zu weiterer kritischer Reflektion
einlädt und zugleich eine spannende aber
sonst oft vernachlässigte Region in den
Fokus der deutschsprachigen Rechtswis-
senschaft bringt.

Benedikt Harzl

B.V. Rossinskij / Ju.N. Starilov: Admi-
nistrativnoe pravo (Verwaltungsrecht),
5. Auflage, Verlag Norma, Moskau
2018, 576 Seiten,
ISBN 978-5-91768-599-1

Das russische Verwaltungsrecht ist – vor
allem im Vergleich zum Verfassungs-
recht, aber etwa auch zum Zivilrecht –
eine im deutschen Sprachraum wissen-
schaftlich krass unterbeleuchtete Materie.
Nichtsdestoweniger ist es auch in Russ-

5 Siehe: Martti Koskenniemi, From Apology
to Utopia: The Structure of International
Legal Argument, Cambridge 2005.
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land das quantitativ umfangreichste
Rechtsgebiet, dies zumal es in dem Rie-
senland nicht nur die Rechtsakte der Zen-
tralverwaltung, sondern etwa auch der 85
Subjekte der Russländischen Föderation
(d. h. der Teilstaaten) und der vielen Tau-
senden Gemeinden umfasst. Eine wissen-
schaftliche Systematisierung dieses
Rechtsmassivs ist daher schon rein um-
fangmäßig eine noch größere Herkules-
aufgabe als in kleineren Staaten, von Fra-
gen des Systemumbruchs in den letzten
Jahrzehnten und der immer noch man-
gelnden Rechtskultur ganz abgesehen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es
lohnenswert, ein aktuelles russisches
Lehrwerk in die Hand zu nehmen und auf
den Stand der Dogmatik „abzuklopfen“.
Das anzuzeigende Werk von Rossinskij
und Starilov erscheint dafür in besonde-
rem Maße geeignet, ist es doch bereits in
fünfter Auflage erschienen und insofern
Standardwerk und zählte es schon zu Zei-
ten des früheren Erstautors D. N. Bach-
rach zu den führenden Lehrbüchern des
Verwaltungsrechts in Russland. Ausweis-
lich des Vorwortes (S. 17 Fn. 1) ist die
Erstauflage bereits 2004 erschienen, seit
der 4. Auflage 2009 wird es ausschließ-
lich von den oben genannten Autoren be-
treut. In Wirklichkeit reicht die Historie
wohl weiter zurück; jedenfalls besitzt der
Rezensent ein Exemplar eines Lehrbu-
ches „Administrativnoe pravo“ (Moskau
1996) ausschließlich aus der Feder von
Bachrach. Im Vergleich zu diesem, noch
schmäleren Kompendium ist das zu be-
sprechende Werk freilich komplett um-
gearbeitet.

Auch in der russischen Rechtswissen-
schaft ist die Unterscheidung zwischen
Allgemeinem und Besonderem Verwal-
tungsrecht („Obščaja čast‘“, „Osobenna-
ja čast‘“) geläufig (vgl. nur S. 17, 71 ff.).
Gemessen daran erweist sich das zu be-
sprechende Werk entgegen seinem weit-

läufigeren Titel als Lehrbuch des „Allge-
meinen Verwaltungsrechts“; auf einzelne
Rechtsgebiete des „Besonderen Verwal-
tungsrechts“ wird nur illustrierend hinge-
wiesen, wenn man von der systemati-
schen Darstellung des öffentlichen
Dienstrechts, das auch in deutschen und
österreichischen Lehrwerken des „Allge-
meinen Verwaltungsrechts“ mitunter in-
tegraler Bestandteil ist, auf S. 212 ff. ab-
sieht.

Der – es sei nochmals gesagt – Rie-
senstoff wird in sieben Abschnitten, un-
terteilt in 28 Kapitel, dargeboten. Der 1.
Abschnitt (S. 18-116) – Staatliche Leitung
(„Gosudarstvennoe upravlenie“), vollzie-
hende Gewalt („ispolnitel’naja vlast‘“),
Verwaltungsrecht („administrativnoe
pravo“) – stellt das Grundlagenkapitel
dar, in dem sich die Autoren in allerlei
Klassifizierungen versuchen; erfreulicher-
weise erfolgt dies – entgegen der Traditi-
on der sowjetischen Begriffsspielerei –
auf nicht gänzlich abgehobenem Abstrak-
tionsgrad und nicht ohne Rückbindung
auf positivrechtliche Grundlagen (z. B.
S. 31, 34 f., 42 ff., 63 f.). Dass eine deut-
liche Straffung dieses Kapitels trotzdem
nicht dazu führen würde, dass dem Stu-
dierenden der Rechtswissenschaften
wichtige Erkenntnisse vorenthalten wür-
den, darf dennoch angemerkt werden.

Der umfangreiche 2. Abschnitt
(S. 117-276) ist den Subjekten des Ver-
waltungsrechts („Sub’’-ekty administra-
tivnogo prava“) gewidmet. Im Kern han-
delt es sich in unserer Terminologie um
das Organisationsrecht der Verwaltung
(uzw. – kompakt gearbeitet – S. 155-212),
aber nicht nur. Vorgeschaltet ist ins-
besondere ein Kapitel über die Stellung
des Einzelnen im Verwaltungsrecht
(S. 123-154), in dem der Schwerpunkt auf
den unterschiedlichen Rechtsstatus von
Staatsbürgern und Fremden gelegt wird,
allerdings daneben auch solche hetero-
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gene Dinge wie Fragen der Klagemög-
lichkeiten im Verwaltungsprozess
(S. 152-154) abgehandelt werden. Schon
erwähnt wurde das Kapitel über das
Dienstrecht i. w. S. (S. 212-262).

Der 3. Abschnitt (S. 277-330) – „For-
my upravlenčeskich dejstvij“ – umgreift
die Handlungsformenlehre. Auch hier
finden sich wieder viele Begriffsum-
schreibungen, kulminierend in der Defi-
nition des Verwaltungsakts (S. 286 ff.),
der sowohl generelle als auch individuelle
Akte umfasst; auch „gemischte“ (in un-
serer Sprache: janusköpfige) Verwal-
tungsakte sind bekannt (S. 300). Dies gilt
ebenso für die Figur des Verwaltungsver-
trags (S. 325-330).

Im 4. Abschnitt (S. 331-388) – etwas
sperrig mit „Methoden von Verwaltungs-
handlungen“ („Metody upravlenčeskich
dejstvij“) übertitelt – geht es um Funkti-
onsweisen der Verwaltung. Unterschie-
den werden das „Erlaubnissystem“
(„Razrešitel’naja sistema“) – wobei
(Nachwirkung sowjetisch-militärischen
Denkens?) bizarrerweise der Waffenum-
schlag („Oborot oružija“) und das Detek-
tiv- und Bewachungsgewerbe als Bei-
spiele ausgebreitet werden (S. 343 ff.), die
„Verwaltungsaufsicht“ („Administrativ-
nyj nadzor“) und die „Administrativno-
pravovye režimy“; Letztere sollte man
nicht mit „Verwaltungsrechtsverhältnis-
sen“ übersetzen, geht es bei jenen doch
um ganz andere Dinge, nämlich um be-
sondere „Regimes“, unter denen die Ver-
waltung operiert, wie etwa den Kriegszu-
stand oder den Ausnahmezustand
(S. 362-388).

Der kurze 5. Abschnitt (S. 389-427)
trägt einen langen Titel: „Administrativ-
noe prinuždenie, administrativnoe pra-
vonarušenie i administrativnaja otvetst-
vennost‘“ und macht einen inhomogenen
Eindruck. Hier finden sich etwa in fast
beliebiger Anordnung Ausführungen zum

Verwaltungszwang, darunter zum
Schusswaffengebrauch durch Verwal-
tungsorgane (S. 399 f.), zu den Merkma-
len von Verwaltungsstraftatbeständen und
zu Verwaltungsstrafen.

Der 6. Abschnitt (S. 428-526) – „Ad-
ministrativno-processual’noe pravo.
Proizvodstvo po delam ob administrativ-
nych pravonarušenijach“ – beschäftigt
sich mit dem Verwaltungsverfahrensrecht
und dem Verwaltungsstrafverfahrens-
recht. Dies in bemerkenswerter Asymme-
trie: Während dem erstgenannten Bereich
gerade mal knapp über 20 Seiten gewid-
met werden (S. 428-451), bekommt letzt-
genanntes Gebiet umfangmäßig den drei-
fachen Raum eingeräumt (S. 451-526).
Die Erklärung liegt in Folgendem: Wäh-
rend es in Russland nach wie vor kein
kodifiziertes Verwaltungsverfahrensge-
setzbuch gibt (zu Recht beklagt S. 443)
und die Lehre daher zum einen sich mit
den beliebten Klassifizierungs- und Ab-
grenzungsspielereien beschäftigt (so auch
das rezensierte Werk gleich ab Kapitel-
beginn S. 428 ff.), zum anderen nur be-
stimmte „Prinzipien“ herausfiltern kann
(vgl. S. 434 ff.), liegt für das Verwal-
tungsstrafverfahrensrecht in Gestalt des
Ordnungswidrigkeitengesetzbuches („Ko-
deks Rossijskoj Federacii ob administra-
tivnych pravonarušenijach“, „KoAP“)
eine zentrale Regelung vor; dementspre-
chend zeichnet das Werk hier getreulich
und relativ eingehend die positive Rechts-
lage nach.

Mit  dem knappen  7.  Abschnitt (S.
527-569) über die Gewährleistung der
Gesetzmäßigkeit in der staatlichen Ver-
waltung („Obespečenie zakonnosti v go-
sudarstvennom upravlenii“) schließt das
Buch ab. Behandelt werden zum einen
(S. 527-556) verschiedene Formen der
„Kontrolle“ (etwa durch den Staatspräsi-
denten, den Menschenrechtsbeauftragten
oder die Staatsanwaltschaft), zum anderen
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die Verwaltungsgerichtsbarkeit (557-569).
Letzteres erfolgt leider nicht auf aktuellem
Stand, wurde doch das am 8.3.2015 erlas-
sene Verwaltungsgerichtsverfahrensge-
setzbuch (in Kraft seit 15.9.2015) nicht
verarbeitet.

Das Werk ist in einer angenehm einfa-
chen, flüssigen und einprägsamen Sprache
geschrieben und sollte dergestalt studenti-
schen Wunschvorstellungen sehr nahe
kommen. Wenig bietet es allerdings – für
den Studierenden wie den Wissenschaftler
– für die weitere Erschließung des Stoffes.
Die Autoren haben auf Schrifttumsbelege
in Fußnoten oder Literaturzitate im Fließ-
text gänzlich verzichtet. Ebenso gibt es
keine Literaturleisten nach den Kapitel-

überschriften; das abschließende Litera-
turverzeichnis (S. 570-575) ist mager aus-
gefallen. Es fehlt auch ein Stichwortver-
zeichnis am Buchende. Bei der Darstel-
lung von einfachem Gesetzesrecht werden
– möglicherweise im Sinne der besseren
Lesbarkeit – zumeist (anders nur bei der
Darstellung des Ordnungswidrigkeitenge-
setzbuches) keine Paragraphen- oder Ar-
tikelnummern zitiert, sodass mitunter un-
klar wird, aus welchen Quellen die Auto-
ren ihr Wissen beziehen. Insgesamt liegt
dennoch – mindestens für Ausbildungs-
zwecke – ein brauchbarer Kompass durch
die Weiten des russischen Verwaltungs-
rechts vor.

Bernd Wieser

AUS DEM SCHRIFTTUM 465

https://doi.org/10.5771/0030-6444-2018-3-455 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 07.03.2026, 08:31:36. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0030-6444-2018-3-455

